
Eingang Gesuch

Ist die Zuständigkeit des 
öffentlichen Organs 

gegeben 
(§ 14 IDV)?

Ja

Sind die Angaben im 
Gesuch hinreichend 

genau um die 
verlangten Dokumente 

zu identifizieren 
(§ 20 Abs. 3 IDV)?

Ja

Ist die verlangte 
Information bereits 

öffentlich verfügbar?

Nein

Soll eine Gebühr für 
besonderen Aufwand 

erhoben werden? 

Nein

Gesuch prüfen: Stellungnahmen und Interessenabwägung

Ja

Gesuchsteller über 
voraussichtliche Kosten-

folgen informieren 
(§ 34 Abs.3 IDG, § 24 

IDV)
Wird am Gesuch 

festgehalten?

Ja

Ja

Mitteilung an 
Gesuchsteller über 

Nichteintreten und Verweis auf 
Quelle (§ 30 Abs. 1 IDG)

Nein

Gesuchsteller 
zur Präzisierung des Gesuchs 
innert 20 Tagen auffordern und 

Nichteintreten bei Ausbleiben der 
Präzisierung ankündigen 

(§ 20 Abs. 5 IDV)

Nein

Gesuch ggf. 
an zuständiges Organ weiterleiten 

und Gesuchsteller über 
Weiterleitung oder Unzuständigkeit 

informieren (§14 Abs. 3 IDV)

Ja

Betroffenen Dritten und/ 
oder öffentlichen 

Organen Gelegenheit 
zur Stellungnahme 

geben
(§ 30 Abs. 2 IDG, § 22 

IDV)

Zieht das öffentliche 
Organ in Betracht, dem 
Gesuch entgegen einer 

Stellungnahme zur 
Ablehnung zu 
entsprechen?

Mitteilung an 
Gesuchsteller 

(§ 31 Abs. 2 IDG)

Gesuchsteller verlangt 
innert 30 Tagen eine 

anfechtbare Verfügung 
(§ 31 Abs. 4 IDG)

Ja

Gesuchsteller erhebt 
innert 10 Tagen 

Beschwerde
(§ 33 Abs. 1 VwVG BL)

Ja
Zuständigkeit geht über 

auf die 
Beschwerdeinstanz 
(nach § 29 Abs. 1 

VwVG BL 
Regierungsrat)

Ja

Mitteilung an die 
betroffenen Dritten oder 

öffentlichen Organe)
(§ 31 Abs. 3 IDG)

Zugang wird gewährt
(§ 31 Abs. 1 IDG)

Nein

Nein

Nein

Schliesst eine spezielle 
gesetzliche 

Geheimhaltungspflicht 
die Bekanntgabe aus?

(§ 27 Abs. 1 IDG)

Könnte ein öffentliches 
bzw. ein privates 
Interesse einer 
Drittperson der 

Herausgabe entgegen 
stehen?

(§ 27 Abs. 2+3 IDG)

Nein

Zugang wird ganz oder 
teilweise verweigert oder 

aufgeschoben

Nein

Können die 
Personendaten 

anonymisiert werden?
(§ 28 Abs. 1 IDG)

Besteht ein 
überwiegendes 

öffentliches Interesse an 
der Bekanntgabe?

(§ 28 Abs. 2 Bst. a. IDG)

Nein

Sind die 
Voraussetzungen von § 

18 IDG erfüllt?
(§ 28 Abs. 2 Bst. a. IDG)

JaNein

Ja

Ja

Ja, aber das öffentliche 
Organ zieht in Betracht, 

das Gesuch ohnehin 
ganz oder teilweise 

abzulehnen
(§ 30 Abs. 2 IDG)

Dritter/ öffentl. Organ 
verlangt innert 30 Tagen 

eine anfechtbare 
Verfügung 

(§ 31 Abs. 4 IDG)

Dritter/ öffentl. Organ 
erhebt innert 10 Tagen 

Beschwerde
(§ 33 Abs. 1 VwVG BL)

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Ist die verlangte 
Information fertig 

gestellt?
(§ 15 IDV)*

Ja

Nein
Zugang wird verweigert

(§ 23 Abs. 1 IDG)

Nein

*Gem. § 15 IDV gilt eine Aufzeichnung 
insbesondere als nicht fertig gestellt, 
wenn:
a. die Erstellerin oder der Ersteller sie 
noch nicht unterzeichnet hat;
b. die Erstellerin oder der Ersteller sie 
noch nicht der Adressatin oder dem 
Adressaten übergeben hat;
c. sie sich im Entwurfsstadium befindet;
d. der handschriftlich oder elektronisch 
verfasste Text mit Streichungen oder 
Anmerkungen versehen ist;
e. sie als informelle Arbeitsnotiz dient.
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